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Anlage: Muster für einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk 

 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers 

 

 
Eingeschränkte Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadt XXX – bestehend aus der Bilanz zum 

31.12.202X, der Finanz- und der Ergebnisrechnung sowie den Teilrechnungen für 

das Haushaltsjahr vom 01.01.202X bis zum 31.12.202X sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 

geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt XXX für das 

Haushaltsjahr vom 01.01.202X bis zum 31.12.202X geprüft. 

Auch im Jahr 202X sind außergewöhnliche Belastungen durch die COVID-19-

Pandemie ermittelt und im Jahresabschluss neutralisiert worden. Hierzu sieht das 

NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz (NKF-CIG) bzw. das NKF-COVID-19-Ukraine-

Isolierungsgesetz – NKF-CUIG vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher 

Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe 

gesondert aktiviert wird. Insoweit wird die Vermögens- und Ertragslage verbessert 

dargestellt. Durch die Auflösung der Bilanzierungshilfe in den Folgejahren werden 

die Belastungen in die Folgeperioden verschoben. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss mit Ausnahme der Auswirkungen des 

im Abschnitt „Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ 

beschriebenen Sachverhalts in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen 

Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 

Bestimmungen und vermittelt mit Ausnahme dieser Auswirkungen unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der Stadt XXX zum 31.12.202X sowie ihrer Ertragslage für das 
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Haushaltsjahr vom 01.01.202X bis zum 31.12.202X, 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht mit Ausnahme der Auswirkungen des im 
Abschnitt 

„Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ beschriebenen 

Sachverhalts in allen wesentlichen Belangen ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Stadt XXX. Er steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 

gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. Dabei geht   er noch nicht auf die zukünftige 

Abwicklung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG und deren Auswirkungen auf 

das Eigenkapital ein. 

Gemäß § 102 Absatz 8 GO NRW i. V. m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 

dass unsere Prüfung mit Ausnahme der genannten Einschränkung der 

Prüfungsurteile zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 

Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Wir kommen zu dem Schluss, dass die 

Rechnungslegungsgrundsätze zur sachgerechten Gesamtdarstellung Anwendung 

finden. 

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen 

der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-

Isolierungsgesetz – NKF-CIG) vom 29.09.2020, geändert am 01.12.2021 und 

fortgeschrieben zum NKF-CUIG am 09.12.2022, sieht die Ermittlung der Summe 

der Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der 

COVID-19-Pandemie vor. Jedoch sind die gesetzlichen Vorgaben und sonstigen 

Empfehlungen zur Ermittlung dieser Belastungen nicht hinreichend konkret 

bestimmt, so dass sich bereits hier ein erheblicher bilanzpolitischer Spielraum 

ergibt. Die von der Verwaltung ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist in die 

Ergebnisrechnung einzustellen, wodurch die Positionen 23 „außerordentlicher 
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Ertrag“, 25 „außerordentliches Ergebnis“ und 26 „Jahresergebnis“ in dieser Höhe 

von den tatsächlichen Verhältnissen zum 31.12.202X abweichen. 

Weiterhin ist die ermittelte Haushaltsbelastung bilanziell gesondert zu aktivieren. 

Die Aktivierung dieses an sich nicht ansatzfähigen Betrages erfolgt durch die 

Bildung einer Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen mit der Bezeichnung 0. 

„Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. In Höhe 

dieses Ansatzes erfolgt eine Bilanzverlängerung. Zusätzlich weicht auch die Bilanz 

bei den Positionen 0. „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen 

Leistungsfähigkeit“, 1. Eigenkapital, 1.3 „Ausgleichsrücklage“ und 1.4 

„Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ von den tatsächlichen Verhältnissen zum 

31.12.202X ab. 

Diese besonderen Umstände werden im Anhang zum Jahresabschluss der Stadt 

XXX nicht ausgeführt bzw. erläutert. Die Adressaten des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts können ohne Weiteres auch nicht erkennen, ob und wie weit die 

tabellarisch dargestellten Belastungen tatsächlich durch die Corona-Pandemie oder 

durch andere Ursachen begründet sind, was aber nach den gesetzlichen Vorgaben 

erforderlich wäre (§ 45 Abs. 2 Ziff.1 KomHVO, § 5 Abs. 5 Satz 2 NKF-CIG, § 264 

Abs. Satz 2 HGB). 

 
Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen 

Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt XXX vermittelt. Ferner ist der 

Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
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falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür 

verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt XXX zur dauerhaften sachgerechten 

Erledigung der Verwaltungsaufgaben zu beurteilen. Des Weiteren hat er die 

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Verwaltungstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des 

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt XXX 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 

Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der 

Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 

die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Lagebericht erbringen zu können. 

Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des 

Rechnungslegungsprozesses der Stadt XXX zur Aufstellung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts 

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig von 

der Stadt XXX Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch 

darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt 

XXX vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
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sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 

falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 

beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können, 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt XXX 

abzugeben, 
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem 

Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit 

zusammenhängenden Angaben, 

 ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten 

Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Stadt XXX zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen 

Erfüllung der Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 

im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt XXX die stetige 

Erfüllung der Aufgaben nicht sicherstellen kann, 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt XXX vermittelt, 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der XXX  

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichend 

geeigneter 
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Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 

zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten 

bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 

zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, 

die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 
 

Stadt XXX, den XXX 

 
 
 
 

 
XXX XXX 

Leiter/in der Örtlichen Rechnungsprüfung Abschlussprüfer/in 
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